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I. Problemaufriss 

„Ipsa scientia  potestas  est." („Wissen ist Macht.")» konstatierte der englische 
Philosoph Francis Bacon (1561-1626)1. 

In besonderem Maße bewahrheitet sich diese Erkenntnis im Verhältnis zwi-
schen Staat und Bürger2: Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und Verwaltungs-
behörden benötigen vielfältige Informationen über den Rechtsunterworfenen, 
um ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen und ihre staatlichen Machtbefugnisse 
ausüben zu können. Staatliche Institutionen haben daher ein Interesse an mög-
lichst umfassenden Informationsbeschaffungsrechten,  ungehemmten Informa-
tionsflüssen innerhalb einer Behörde sowie einem umfangreichen interbehörd-
lichen Informationsaustausch. Demgegenüber hat der Rechtsunterworfene  ein 
Interesse daran, möglichst wenige Informationen über sich preiszugeben, zumin-
dest aber zu wissen, wer was wann über ihn erfährt,  um nicht zum „gläsernen 
Bürger" zu werden. Einen Ausgleich dieser gegensätzlichen Interessen zu schaf-
fen, ist die Aufgabe des Datenschutzrechts. 

Der Gesetzgeber hat, den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts  im so ge-
nannten „Volkszählungsurteil" folgend, den Datenschutz im Bundesdatenschutz-
gesetz, in den Datenschutzgesetzen der Länder sowie in zahlreichen bereichs-
spezifischen, d.h. auf spezielle Informationsverarbeitungssituationen  zugeschnit-
tenen Datenschutzgesetzen geregelt. Dabei hat auch der Datenschutz in der 
Jugendgerichtshilfe eine bereichsspezifische Regelung erfahren.  Die entspre-
chende Norm, § 61 Abs. 3 SGB VIII, welche für die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Sozialdaten durch das Jugendamt bei der Mitwirkung im Ju-
gendstrafverfahren  auf die Vorschriften  des Jugendgerichtsgesetzes verweist, ist 
jedoch in ihrer Bedeutung unklar geblieben. Es fragt sich insbesondere, ob das 
Jugendgerichtsgesetz überhaupt datenschutzrechtliche Eingriffsbefugnisse  ver-
leiht und falls dem nicht so sein sollte, wie die dann entstehende Lücke im 
Datenschutz zu schließen ist. 

Diesen Fragen will die vorliegende Abhandlung nachgehen. Hierzu soll zu-
nächst ein kurzer Überblick über Wesen, Aufgaben und Rechtsstellung der Ju-
gendgerichtshilfe sowie ihre geschichtliche Entwicklung gegeben werden. An-

1 Zit. nach: Der Duden, Bd. 12, Stichwort „Wissen ist Macht". 
2 Vorbemerkung zum Sprachgebrauch: Im Text erfolgt  die Bezeichnung weiblicher 

und männlicher Personen aus Gründen der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit jeweils in 
der maskulinen Form. Mit allen verwendeten Personenbezeichnungen sind stets beide 
Geschlechter gemeint. 

2* 
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schließend wird auf die normativen Grundlagen sowie die Grundbegriffe  des 
allgemeinen Datenschutzrechts einzugehen sein. 

Schließlich soll das spezifische Problem des Datenschutzes in der Jugendge-
richtshilfe erörtert und einer dogmatischen Lösung zugeführt  werden. Mit der 
Darstellung der Konsequenzen der gefundenen Lösung für die Praxis und für 
das Selbstverständnis der Jugendgerichtshilfe schließen die Betrachtungen ab. 

Die Erörterungen konzentrieren sich dabei auf die datenschutzrechtlichen Re-
gelungen, welche auf die ermittelnde Tätigkeit der in öffentlicher  Trägerschaft 
stehenden Jugendgerichtshilfe Anwendung finden. Soweit der Vertreter der öf-
fentlichen Jugendgerichtshilfe nämlich ausschließlich betreuend tätig wird, un-
terliegt er vollumfänglich den Datenschutzbestimmungen des Vierten Kapitels 
des SGB VIII3 . Auf die freien Träger der Jugend(gerichts)hilfe findet hingegen 
§61 Abs. 3 SGB VII I keine Anwendung, sodass diesbezüglich die im Mittel-
punkt der Abhandlung stehende Streitfrage  keine Relevanz entfaltet. Die freien 
Träger unterliegen vielmehr eigenständigen Datenschutzregelungen, wie etwa 
den kirchlichen Datenschutzgesetzen. Auf die in freier  Trägerschaft  stehende 
Jugend(gerichts)hilfe wird daher nur insoweit einzugehen sein, als sich Berüh-
rungspunkte zur öffentlichen  Jugendgerichtshilfe ergeben. 

3 Vgl. nur Laubenthal  JGH, S. 129. 



I I . Die Jugendgerichtshilfe -
Wesen, Aufgaben, Rechtsstellung 

1. Einleitung 

Jugendgerichtshilfe ist die von den Jugendämtern als Pflichtaufgabe  (vgl. 
§§ 2 Abs. 3 Nr. 8, 3 Abs. 3 S. 1, 52 Abs. 1 SGB VIII, s. dazu u. II.2., S. 22 ff.) 
zu leistende Hilfe zur Durchführung  des Jugendstrafverfahrens.  Die Jugendge-
richtshilfe ist ein Prozessorgan eigener Art1, welches in das Verfahren  vor den 
Jugendgerichten die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen  Aspekte ein-
bringen soll. Dies gilt nicht nur für das Verfahren  gegen Jugendliche, sondern 
vielmehr ebenso für Verfahren  gegen Heranwachsende2, auch wenn sie zwi-
schenzeitlich erwachsen sind3, und gegen straffällig  gewordene jugendliche 
bzw. heranwachsende Ausländer4, selbst wenn sich diese nur vorübergehend als 
Touristen in Deutschland aufhalten5. 

Die Einrichtung der Gerichtshilfe existiert zwar auch im allgemeinen (Er-
wachsenen-)Strafprozess6. Ihre Aufgabe und rechtliche Organisationsform war 
hier jedoch im Unterschied zur Jugendgerichtshilfe lange Zeit umstritten (vgl. 
aber nunmehr §§ 160 Abs. 3 S. 2, 463d StPO). 

Im Gegensatz dazu hat die Institution der Jugendgerichtshilfe bereits im 
RJGG von 1923 ihre gesetzliche Anerkennung gefunden (s. dazu näher u. H.3., 
S. 25 ff.).  Eine deutliche Beschreibung ihres Aufgabenbereiches findet sich in 
§ 38 JGG (s. dazu u. H.4., S. 35 ff.). 

Der Dualismus der beiden Funktionen der Jugendgerichtshilfe - Hilfe für das 
Gericht einerseits sowie Hilfe für den jugendlichen bzw. heranwachsenden Be-
schuldigten andererseits - führt  zwangsläufig zu Konflikten in ihrem Aufgaben-
und Selbstverständnis (s.u. H.5., S. 39 ff.). 

1 Vgl. nur LG Bonn, NStZ 1986, 40. 
2 BGHSt 27, 250 ff. 
3 BGHSt 6, 354. 
4 BGH bei Holtz, MDR 1980, 456. 
5 BGH StrV 1982, 336 f. 
6 Vgl. hierzu Bottke,  MschrKrim 1981, 62 ff. 
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2. Träger, Zuständigkeit und Organisation 
der Jugendgerichtshilfe 

a) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

Nach § 38 Abs. 1 JGG sind die Jugendämter im Zusammenwirken mit den 
Vereinigungen für Jugendhilfe die Träger der Jugendgerichtshilfe.  Das SGB 
VII I präzisiert diese Aussage: Nach § 2 Abs. 1 SGB VII I umfasst die Jugend-
hilfe „Leistungen" und so genannte „andere Aufgaben" zugunsten junger Men-
schen. Letztere sind Aufgaben, welche der Gesetzgeber „in Ausübung des 
Wächteramtes" nach Art. 6 GG nicht „zur Disposition des einzelnen (Kind, Ju-
gendlicher, Eltern)"7 stellen wollte. Die Mitwirkung in Verfahren  nach dem Ju-
gendgerichtsgesetz gehört nach § 2 Abs. 3 Nr. 8 SGB VII I zu diesen „anderen 
Aufgaben" der Jugendhilfe8. Gemäß § 3 Abs. 3 S. 1 SGB VII I werden diese 
von den Trägern der öffentlichen  Jugendhilfe wahrgenommen. Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe sind örtliche und überörtliche Träger (Gebietskörper-
schaften), welche die Aufgabenwahrnehmung an Behörden, namentlich die Ju-
gendämter bzw. Landesjugendämter delegieren (vgl. § 69 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 
SGB VIII). 

b) Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

Die Träger der öffentlichen  Jugendhilfe sind nach § 3 Abs. 3 S. 2 i.V.m. 
§ 76 Abs. 1 SGB VII I ermächtigt, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe 
(§ 75 SGB Vni) an der Durchführung  ihrer Aufgaben bei der Mitwirkung im 
Verfahren  nach dem JGG zu beteiligen oder ihnen diese Aufgaben - widerruf-
lich9 - zur Ausführung zu übertragen. Zu den anerkannten Trägern der freien 
Jugendhilfe zählen u.a. die Arbeiterwohlfahrt,  die Caritas und das Diakonische 
Werk sowie die auf Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege. 

Da es sich um die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben handelt, bestimmt 
§ 76 Abs. 2 SGB VII I ausdrücklich, dass der Träger der öffentlichen  Jugend-
hilfe für die Erfüllung der Aufgaben verantwortlich bleibt. Im Rahmen des öf-
fentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Träger der freien Jugendhilfe, welcher 
für diesen die Rechtsgrundlage seines Tätigwerdens darstellt, muss sich daher 
das Jugendamt allgemeine, nicht auf den Einzelfall bezogene Kontroll- und (im 
Extremfall  auch) Weisungsrechte vorbehalten. Das eigenständige Betätigungs-
recht der freien Jugendhilfe steht dem nicht entgegen, weil sich dieses lediglich 

7 Vgl. Begründung zum Entwurf des KJGH, BT-Drucks. 11/5948 S. 47. 
8 Krit. zu dieser Einordnung Jans/Happe/Saurbier/Maas,  Erl. § 52 Art. 1 KJHG 

Rn. 29 sowie Mörsberger,  in: BMJ-JGH, S. 149 [155]. 
9 Vgl. Happe, RsDE 1994, 25 [29]. 
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auf den Bereich der Jugendhilfeleistungen beschränkt, nicht aber auf den Be-
reich der anderen Aufgaben übergreift,  wie der Vergleich des Wortlauts des § 3 
Abs. 2 S. 1 SGB VII I mit dem des § 3 Abs. 3 S. 1 SGB VII I deutlich macht10. 

Eine Pflicht zur Übertragung einzelner Aufgaben besteht trotz des in § 4 
Abs. 2 SGB VII I festgeschriebenen Grundsatzes der Zusammenarbeit der öf-
fentlichen mit der freien Jugendhilfe nicht. Sinnvoll ist eine Aufgabenübertra-
gung insbesondere, wenn dadurch auf spezialisierte Angebote freier  Träger für 
bestimmte Zielgruppen, wie beispielsweise junge Migranten in Großstädten, zu-
rückgegriffen  werden kann. Zudem kann durch die Beteiligung der freien Trä-
ger der Gefahr verwaltungsmäßiger und bürokratischer Erstarrung der Jugend-
gerichtshilfe vorgebeugt werden11. 

Von jedem Vertreter der Jugendgerichtshilfe wird - unabhängig von der Art 
der Trägerschaft,  der er untersteht - eine hohe fachliche Qualifikation (z.B. im 
Hinblick auf kriminologische Erkenntnisse) erwartet. Das Jugendamt darf  daher 
die Möglichkeit der Aufgabenübertragung  nicht zur Abwälzung von Geschäften 
auf sachunkundige Personen nutzen. Es muss sich vielmehr jeweils von der spe-
zifischen Befähigung des freien Trägers überzeugen12. Zudem sollte in Fällen 
schwerer Kriminalität und wenn Widerstand zu erwarten ist von einer Aufga-
benübertragung im Einzelfall abgesehen werden, da die öffentliche  Jugendge-
richtshilfe hoheitliche Befugnisse innehat sowie über die größere Autorität ver-
fügt 13. 

c) Die sachliche und örtliche Zuständigkeit 
sowie die interne Fallzuständigkeit der Jugendgerichtshilfe 

Die sachliche Zuständigkeit des Jugendamtes als Träger der öffentlichen  Ju-
gendhilfe folgt aus § 85 Abs. 1 i.V.m. §§ 2 Abs. 3 Nr. 8, 52 SGB VIII. 

Die örtliche Zuständigkeit des Jugendamtes bestimmt sich nach § 87b i.V.m. 
§§ 86 Abs. 1-4 und 86a Abs. 1-3 SGB VIII. Danach ist grundsätzlich bei Ju-
gendlichen der gewöhnliche Aufenthalt der Eltern und bei Heranwachsenden 
deren eigener gewöhnlicher Aufenthalt maßgeblich (so genanntes „Heimat-
jugendamt"). Die vor Einführung des § 87 b SGB VII I in der jugendstrafrecht-
lichen Literatur überwiegend vertretene Auffassung,  es sei in entsprechender 
Anwendung des § 143 GVG die Zuständigkeit des Jugendamtes des jeweiligen 
Gerichtsbezirkes begründet14, ist somit nunmehr überholt. 

1 0 So auch Wiesner,  in: Wiesner/Mörsberger/Oberloskamp/Struck,  SGB VIII, § 76 
Rn. 20; a.A. Krahmer,  NDV 1994, 63 [65]. 

11 Vgl. Schaffstein/Beulke,  JugendStrafR, § 34 II. 1. 
1 2 Vgl. Papenheim,  in: LPK-SGB VIII, 1. Aufl. 1998, § 76 Rn. 6. 
13 Brunner/Dölling,  JGG, § 38 Rn. 2. 
1 4 Vgl. hierzu nur Becker,  NJW 1954, 335 [337]. 


